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GOZ-Pos. 700 / 701

	Aufbissbehelfe




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 10.11.2004 

Aufbissbehelfe zur Unterbrechung der Okklusionskontakte ohne adjustierte Oberfläche, z. B. reine Miniplastschienen, sind nach GOZ-Pos. 700, mit adjustierter Oberfläche nach GOZ-Pos. 701, zuzüglich Laborkosten nach § 9 GOZ und Abformmaterialien zu berechnen. Dies gilt für die Behandlung von Kiefergelenkerkrankungen und von Erkrankungen des Parodontiums.



GOZ-Pos. 701 

Bissführungsplatten

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 10.11.2004
Bissführungsplatten zur Veränderung der Kieferhaltung vor einer präprothetischen Behandlung sind wie Aufbissbehelfe nach GOZ-Pos. 701, zuzüglich Laborkosten nach § 9 GOZ zu berechnen.

GOZ-Pos. 703 - 706 

	Begleitmaßnahmen bei Aufbissbehelfen und Schienen




Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 19.11.1997
Begleitmaßnahmen bei der Behandlung mit Aufbissbehelfen oder Bissführungsplatten, z. B. Kontrollen oder Änderungen, sind nach GOZ-Pos. 704 bis 706, eine Wiederherstellung der Funktion nach GOZ-Pos. 703 zu berechnen.



	GOZ-Pos. 707




Ätztechnikschienen

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 19.11.1997

Ätztechnikschienen sind nach GOZ-Pos. 707, je Interdentalraum, zu berechnen. Sofern Kosten für Zahntechnische Leistungen anfallen, sind diese gesondert nach § 9 GOZ zu berechnen.
	GOZ-Pos. 708/709




Langzeitprovisorien

Beschluss des GOZ-Ausschusses der LZK BW vom 23.04.1999

Ein Langzeitprovisorium kann berechnet werden, wenn eine medizinische Indikation vorliegt, die es erforderlich macht, dass das Provisorium länger getragen werden muss als bei entsprechender ZE-Versorgungen üblich.

Wird für die Präparation vor Eingliederung von Langzeitprovisorien eine Teilleistung, z. B. GOZ-Pos. 223 oder 224 berechnet und reduziert sich dadurch Schwierigkeit und Zeitaufwand bei der endgültigen Herstellung und Eingliederung des neuen Zahnersatzes, so ist dies bei der Festlegung des Leistungs-faktors für die Berechnung des endgültigen Zahnersatzes angemessen zu berücksichtigen.
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